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Sachverhalt und Anträge 

I. 	Die europaische Patentanmeldung 86 117 586.7, die am 

17. Dezernber 1986 eingereicht worden war, wurde von der 

PrUfungsabteilung durch Entscheidung vom 4. Februar 1991, 

zur Post gegeben am 21. Februar 1991, zurUckgewiesen. 

Der Entscheidung lagen die am 4. Februar 1991 

eingereichten unabhangigen Ansprüche 1 und 2 zugrunde. 

Der Wortlaut dieser Ansprüche lautet wie folgt: 

Hi Verfahren zum Trocknen einer feuchten Warenbahn in 

der Trocknungszone einer Spanrimaschine, wobei whrend der 

Trocknungsbehandlung der Warenbahn als KenngroJe der 

Trocknungsbehandlung die am Ende der Trocknungs zone 

vorhandene Restfeuchte der Warenbahn und/oder die 

Temperatur der Warenbahri an einer vorgegebenen Stelle 

gemessen, diese KenngrOe mit einem vorgegebenen Soliwert 

verglichen und mit dern hieraus abgeleiteten Korrektur -

signal die Geschwindigkeit der Spannmaschine gendert 

wird, 

gekennzeichnet durch folgende Verfahrensmerkxnale: 

vor Beginn der Trocknungsbehandlung der Warenbahn 

wird zunáchst an einer Wareriprobe als waren-

spezifischer Kennwert der bei vorgegebener 

flocknungstemperatur und Abluftfeuchte zu erwartende 

zeitliche Trocknungsverlauf ermittelt; 

sodann wird aus dem zu erwartenden zeitlichen 

Trocknungsverlauf, der vorgegebenen Anfangs- und 

Restfeuchte der Warenbahn sowie der vorgegebenen 

Lange der Trocknungszone die einzustellende 
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Im 

Geschwindigkeit der Spannmaschine errechnet und var 

Beginn der Trocknungsbehandlung der Warenbahn 

eingestellt. 

2. Verfahren zurn Fixieren oder Kondensieren einer 

Warenbahn in der Fixier- bzw. Kondensierzone einer 

Spannmaschine, wobei während der Fixier- bzw. 

Kondensierbehandlung der Warenbahn als KenngrOfe der 

Fixier- bzw. Kondensierbehandlung die an einer 

vorgegebenen Stelle der Fixier- bzw. Kondensierzone 

vorhandene Temperatur der Warenbahn gernessen, diese 

KenngrOfe mit einem vorgegebenen Soliwert verglichen 

und mit dem hieraus abgeleiteten Korrektursignal die 

Geschwindigkeit der Spannxnaschine geandert wird, 

gekennzeichnet durch folgende Verfahrensmerkmale: 

var Beginn der Fixier- bzw. Kondensierbehandlung 

der Warenbahn wird zunchst an einer Warenprobe 

als warenspezifischer Kennwert das Flachengewicht 

errnittelt; 

sodann wird unter Berucksichtigung dieses 

F1chengewichtes errechnet, nach weicher 

Aufheizzeit die Warenbahn bei vorgegebenen 

Erwarmungsbedingungen die Fixier- bzw. 

Kondensiertemperatur erreicht und weiche 

ansch1ie1ende Verweilzeit die Warenbahn bei 

'Fixier- bzw. Kondensierteinperatur benOtigt; 

aus der Aufheizzeit, der Verweilzeit und der 

vorgegebenen Lange der Fixier- bzw. Kondensierzone 

wird sodann die Geschwindigkeit der Spannmaschine 

errechnet und vor Beginn der Fixier- bzw. 

Kondensierbehandlung der Warenbahn eingestellt. 1  
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Die ZurQckweisung der Anmeldung wurde damit begrQndet, 

dais die Gegenstãnde der AnsprUche 1 und 2 im Hinblick auf 

den Stand der Technik nach der US-A-4 017 722 und der 

Druckschrift K. Kr011: "Trockner und Trocknungs-

verfahren", 2. Auflage, Springer-verlag, 1978, Seiten 89 

bis 93, mangels erfinderischer Tatigkeit nicht gewahrbar 

seien. Es sei in der Praxis bei vielen Verfahren gang und 

gbe, dag in einern Produktionsbetrieb vor dem Anfahren 

einer Verarbeitungsanlage eine Probe des zu behandelnden 

Gutes genoinmen und im Labor untersucht werde. Ferner 

vermittle die genannte Druckschrift "Kroll" die Lehre, 

dag Daten von Versuchsergebnissen auf eine Trockenanlage 

Qbertragen werden kônnten. In der Praxis wQrden der 

Betriebsingenieur und der Konstrukteur eng zusainmen-

arbeiten und somit die gegenseitigen Probleme gut kennen. 

Der nebengeordnete Anspruch 2 unterscheide sich vom 

Anspruch 1 lediglich dadurch, dag die Warenbahn nicht 

getrocknet, sondern fixiert oder kondensiert werde, so 

dag die zu Anspruch 1 vorgebrachten Argurnente 

g1eichermafen für Anspruch 2 gelten wUrden. 

Die Beschwerdeführerin legte gegen diese Entscheidung 

unter gleichzeitiger Entrichtung der BeschwerdegebQhr am 

20. Mrz 1991 Beschwerde em. Die Beschwerdebegründung 

wurde am 7. Juni 1991 zusammen mit zwei gutachtlichen 

Stellungnahmen und einem Bericht FLT 3/2/4/91 

eingereicht. 

Die E.eschwerdefQhrerin beantragt, die angefochtene 

Entscheidung aufzuheben und das Patent mit den in der 

mUndlichen Verhandlung var der Karnmer am 19. Oktober 1993 

Qberreichten Unterlagen zu erteilen. Die unabhängigen 

Ansprüche 1 und 2 des geltenden Schutzbegehrens 

entsprechen dabei den am 4. Februar 1991 eingereichten 

AnsprUchen 1 und 2. 

2136 .D 
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V. 	Zur Stutzung ihres Antrags trug die Beschwerdefuhrerin im 

wesentlichen folgendes var: 

Das Warmebehandlungsverfahren nach der US-A-4 017 722 

arbeite nach dem Prinzip, einen warenspezifischen 

Kennwert an einer bereits in der Behandlung 

befindlichen Warenbahn zu errnitteln. Dies habe zur 

Folge, daZ eine Korrekturwirkung aufgrund der an der 

Warenbahn gemessenen warenspezifischen Kennwerte zu 

spat wirksam werde. Der vordere Teil der Warenbahn 

kOnne daher nicht mehr optimal behandelt werden, was 

sich insbesondere bei kurzen Warenpartien besonders 

negativ auswirke. 

Als mal3gebender Fachmann für das erfindungsgerna1,e 

Verfahren sel der Betriebsingenieur in der Produktion 

anzusehen. Die gegenUber dem Stand der Technik nach 

der TJS-A-4 017 722 sich stellende Aufgabe bestehe 

darin, ein gattungsgemaZes Verfahren zu entwickeln, 

das sich durch eine besonders wirtschaftliche und 

zugleich materialschonende Regelung auszeichne, wobei 

von Beginn der Warmebehandlung an eine optimale 

Einstellung der Spanrimaschine erfolgen solle. Diese 

Aufgabe sei eindeutig dem Betriebsingenieur und nicht 

dem Konstrukteur einer Spannmaschine gesteilt. Die 

Druckschrift "Kr011" of fenbare die Lehre, dais bei der 

Konstruktion elnes neuen Trockners unter bestirnmten 

Voraussetzungen ein Ana1ogiesch1u1 von einem 

Smulationsmodel1 auf die geplante Grofausfuhrung 

mOglich sei. Diese Lehre sei aber im vorliegenden 

Fall für den Betriebsingenieur ohne Bedeutung, da sie 

nicht zur LOsung der gesteilten Aufgabe fUhre. 

Es sei un Qbrigen anhand der Vorlage zweier Gutachten 

und eines Forschungsberichtes glaubhaft gemacht, daE 

der mit der Erfindung beschrittene Weg neu und für 

die Fachwelt Uberraschend sei, da er nicht ohne 
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weiteres vorhersehbare Vorteile mit sich bringe. Nur 

bei einer unzulassigen rUckschauenden Betrachtungs-

weise kOnne dieser Weg als naheliegend angesehen 

werden. 

Ent s cheidungs gründe 

Die Beschwerde ist zulassig. 

Artikel 84 und 123 EPU 

2.1 	Im geltenden Schutzbegehren sind die Begriffe "Warenbahn" 

und "Warenprobe" enthalten. Der Begriff "Warenprobe" 

kOnnte bei weiter Auslegung so interpretiert werden, daf 

der Teil der Warenbahn, an dem in der Spannmaschine em 

Mefwert errnittelt wird, als Warenprobe angesehen wird. 

Für eine derartige Interpretation des Begriffs 

"Warenprobe" sieht die Kammer jedoch keine Stütze in den 

ursprünglich eingereichten Unterlagen, da in diesen die 

Begriffe "Warenprobe" und "Warenbahn" stets in 

unterschiedlichem Zusainmenhang verwendet sind. Diese 

Auffassung der Karnmer wurde in der mündlichen Verhandlung 

vom Vertreter der Beschwerdeführerin bestatigt, der 

ausführte, dais die in die Spannmaschine eingefuhrte 

Warenbahn keinesfalls als Warenprobe anzusehen 1st. 

2.2 	Anspruch 1 stQtzt sich im wesentlichen auf die 

urspfunglichen Ansprüche 1 und 3. 

Das Merkxnal nach dem Oberbegriff von Anspruch 1, dag die 

KenngrOie der Trocknungsbehandlung mit einem vorgegebenen 

Soliwert verglichen wird, ergibt sich aus dem 

ursprQnglichen Anspruch 1 (Merkmal c)), wonach em 

gemessener Wert der Kenngr61e mit einem errechneten Wert 

der KenngrO1e verglichen und aus deren Differenz em 

2136 .D 	 .../... 



- 6 - 	 T 0467/91 

Korrektursignal zur Beeinflussung des Wrmebehand1ungs-

verfahrens gebildet wird. Es ist kiar, daS es sich bei 

dem errechneten Wert urn einen vorgegebenen Wert oder 

Soll-Wert handelt, da in der Regelungstechnik 

Korrektursignale Ublicherweise aus einem Vergleich von 

Soll-Wert und Ist-Wert gebildet werden. 

Anspruch 2 1it sich aus den ursprunglichen AnsprUchen 1 

und 4 ableiten. 

Hinsichtlich der Of fenbarung des im Oberbegriff des 

Anspruchs 2 verwendeten Begriffs "vorgegebener Soll-Wert" 

gelten die zu Anspruch 1 gemachten AusfQhrungen. 

Die. abhngigen AnsprUche 3 bis 11 entsprechen inhaitlich 

den ursprunglichen AnsprUchen 5 bis 13. 

2.3 	Die geltenden Anspruche genQgen der Bestirninung der 

Artikel 84 und 123 (2) EPU. 

Neuheit 

Die im Verfahren vor der Vorinstanz nachgewiesenen 

Druckschriften einsch1ie11ich des im Recherchenbericht 

genannten Standes der Technik enthalten keine 

Entgegenhaltung, die alle Merkrnale nach Anspruch 1 oder 2 

beschreibt. Die Neuheit der Gegenstande dieser Anspruche 

wurde irn vorinstanzlichen Verfahrerx auch nicht 

bestritten, so dag sich weitere ErOrterungen dieser Frage 

erubrigen. Die Gegenstande der Anspruche 1 und 2 gelten 

daher als neu un Sinne von Artikel 54 EPU. 

Erfinderische Tatigkeit 

4.1 	Die Kaminer sieht die Druckschrift US-A-4 017 722 in 

Ubereinstirnrnung mit der Auffassung der BeschwerdefUhrerin 

2136.D 	 . . .1... 
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und der Vorinstanz als nachstkornrnenden Stand der Technik 

an, von dem im Oberbegriff des Anspruchs 1 bzw. 2 

ausgegangen wird. 

Bej diesem bekannten Verfahren wird der Materialvorschub 

(Maschinengeschwindigkeit) der Spannmaschine als Funktion 

von wâhrend der Produktion gemessenen warenspezifischen 

Kennwerten, nämlich der Feuchtigkeit und des spezifischen 

Gewichts, geregelt. Die gemessenen Kennwerte werden in 

einem Rechner zur Berechnung eines vorausgesagten 

Gewichtswertes verarbeitet, wobei aus dem vorausgesagten 

Gewichtswert und einem vorgegebenen Sollwert des Gewichts 

ein Korrektursignal zur Steuerung der Maschinen-

geschwindigkeit erzeugt wird. Zustz1ich kônneri über am 

Materialauslauf der Spannmaschine vorgesehene Sensoren 

für die Bahnbreite und das Materialgewicht die Ist-Werte 

am Materialauslauf mit den vorausgesagten Gewichtswerten 

verglichen und über ein Korrektursignal beeinfluit 

werden. 

Bei dem bekannten Verfahren erfolgt zwar eine "feed 

forward control" (Vorwartssteuerung), da gewisse 

warenspezifische Kenriwerte (Feuchtigkeit und spezifisches 

Gewicht) vor der eigentlicheri Warmebehandlung an der zu 

behandeinden Ware gemessen werden, so dag diese aktuellen 

Werte für das Warmebehandlungsverfahren BerUcksichtigung 

fjnden. Jedoch kann hierbei das tatsâchliche Verhalten 

des Materials bei der Wrmebehand1ung nicht mit 

ausr€*ichender Genauigkeit erfaft werden, so dag damit die 

Wrmebehandlungsanlage nicht bereits beirn Anfahren 

optimal eingestellt werden kann. 

4.2 	Anspruch 1 bzw. 2 unterscheidet sich von dem Stand der 

Technik nach der US-A-4 017 722 durch die Merkxnale nach 

dem kennzeichnenden Tell des Anspruch 1 bzw. 2. 

2136 .D 
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Die der ursprUnglichen Beschreibung (vgl. Seite 2, 

Absatz 2 und Seite 3, Absatz 1) zu entnebmende Aufgabe 

besteht darin, ein Verfahren zur Warmebehandiung einer 

Warenbahn in einer Spannmaschine zu entwickeln, das sich 

durch eine besonders wirtschaftliche und zugleich 

materialschonende Regelung auszeichnet, wobei von Beginn 

der Wärmebehandlung an eine hinsichtiich der waren-

spezifischen Charakteristik optimale Einstellung der bei 

der W&rmebehandiung relevanten Parameter erfolgen soil. 

Die MaI,nabmen a) und b) gemag Anspruch 1 bewirken, daI - 

die Ubereinstimmung der Eigenschaften der Warenprobe und 

des bei der Produktion verwendeten Materials 

vorausgesetzt - der Trocknungsverlauf des Materials zur 

Einstellung der relevanten Parameter des Trocknungs-

prozesses bereits vor Aufnabme der Produktion 

herangezogen werden kann und somit von Anfang an 

befriedigende Ergebnisse bei dem Verfahren erzielbar 

sind. 

In analoger Weise 1äft sich mit den Merkmalen a) bis c) 

des Verfahrens zum Fixieren oder Kondensieren einer 

Warenbahn nach Anspruch 2 aufgrund der Ermittlung des 

Flàchengewichtes einer Warenprobe vor Beginn der 

Warmebehandlung und der unter BerUcksichtigung des 

Fichengewichtes errechneten Prozei,parameter sowie der 

Anlagen-Xenngr61en eine genauere Einstellung der 

Maschinengeschwindigkeit von Beginn der Wrmebehandlung 

an erreichen. 

Die AnsprQche 1 und 2 lOsen nach Uberzeugung der Kammer 

jeweils die in der Beschreibung angegebene Aufgabe. 

4.3 	Die negative Beurteilung der Frage der erfinderischen 

Tatigkeit durch die Vorinstanz ist in erster Linie auf 

die Off enbarung der Entgegenhaltung "Kr011" (vgi. oben 

Abschnitt II) gestUtzt. 

2136.D 	 . . .1... 
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Diese Entgegenhaltung befa1t sich auf den Seiten 89 bis 

93 mit dem Planen und Bemessen von Trocknern sowie mit 

Versuchen, die als Vorarbeit für Planungen dienen, d.h. 

mit der Konstruktion von Trocknungsanlagen. Es ist in 

diesem Zusanmienhang ausgefQhrt (vgl. Seite 90, Absatz 3), 

daf, man Versuchsergebnisse stets daraufhin prUf en solite, 

ob alle Gegebenheiten im Gut und ob alle Einwirkungen auf 

das Gut, die im geplanten Apparat auftreten werden, auch 

beim Versuch vorhanden waren. Von Versuchen im Kleinen 

dUrfe man nur dann gUltige Auskünfte Uber den 

Trocknungsverlauf im Grofen erwarten, wenn die 

Beschaffenheit der Probe und des Gutes sowie die 

physikalischen Bedingungen des Trocknungsprozesses 

voilkommen übereinstimmten. 

Der Fachinann entnirnmt der Entgegenhaltung somit die 

Lehre, dag im Zusaznrnenhang mit Planungsarbeiten zum Bau 

einer Trocknungsanlage ein Analogieschlug von einer 

Versuchsausfuhrung auf die geplante Groiausfuhrung bei 

ubereinstimmenden Prozeibedingungen und Eigenschaften von 

Probe und wirklichem Gut moglich ist, derart, daZ soiche 

Versuchsergebnisse zur Bemessung von Trocknungsanlagen in 

der Gro1ausfuhrung verwendet werden kOnnen. 

Eine Anregung, derartige Versuchsergebnisse bei der 

Produktion eines im Betrieb befindlichen Trockners zu 

dessen Steuerung zu verwenden, kann der Entgegenhaltung 

nicht entnommen werden. 

4.4 	Es stelit sich in diesem Zusainmenhang die Frage, ob der 

mit dem Betrieb eines Trockners befafte Betriebsingenieur 

oder der Konstrukteur eines Trockners als maJgebender 

Facbmann anzusehen ist. 

Bei der Beantwortung dieser Frage ist von der objektiv 

gesteliten Aufgabe auszugehen, da vom Facbmann 

grundsatzlich erwartet wird, dag er denjenigen Stand der 

2136.D 	 .1... 
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Technik, auf dem die gleichen oder &hnliche Probleme 

auftreten, kennt und in bestimmungsgemaer Weise 

anzuwenden vermag. Das vorliegende Problem der Erzielung 

einer optimalen Einstellung der relevanten Parameter des 

Trocknungsprozesses bzw. der Spannmaschine bereits vor 

Beginn der Trocknungsbehandlung betrif ft nicht Planung, 

Entwurf oder Herstellung einer neuen Spannmaschine, 

sondern einen Eingriff in eine für die Produktion bzw. 

Trocknung einer Warenbahn bereitstehende Anlage. Der 

Adressat der zugrundeliegenden Aufgabenstellung ist nach 

Auffassung der Karnmer somit nicht der Konstrukteur einer 

Spannrnaschine, sondern der Betriebsingenieur. 

4.5 	Es w.re allerdings noch die Frage zu untersuchen, ob der 

Betriebsingenieur das thin gestellte Problem an den 

Konstrukteur der Trocknungsanlage herantragen wQrde, wie 

dies von der Vorinstanz in ihrer Entscheidung bejaht 

wurde, und welche Anregung er in diesem Fall yam 

Konstrukteur erwarten kOnnte. 

Zunachst ist darauf hinzuweisen, daf! der Konstrukteur 

einer Spannmaschine im aligemeinen ein Mitarbeiter in 

einern mit der Herstellung von Spannmaschinen befaiten 

Betrieb ist, während der Betriebsingenieur im 

Produktionsbereich Ublicherweise Mitarbeiter einer Firma 

ist, die als Kunde eine Spannmaschine bei der Hersteller- 

firma erworben oder gemietet hat; es kann daher im 

vorliegenden Fall nicht von einer spezifisch gegebenen 

engen Zusammenarbeit zwischen Betriebsingenieur und 

Konstrukteur ausgegangen werden, wie dies etwa in ein und 

demselben Betrieb mOglich ware. 

Von grOferer Bedeutung ist bei dieser Frage aber die 

Uberlegung, dai? die vorliegende Aufgabenstellung keine 

konstruktiven Anderungen der Spannxnaschine impliziert und 

daf, soiche Anderungen auch nicht Gegenstand des Schutz- 

begehrens sind. Es bestand somit für den Betriebs- 
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ingenieur keine erkennbare Veranlassung, sich bei der 

Suche nach LOsungen der Aufgabe an den Konstrukteur zu 

wenden. 

Ware der Betriebsingenieur mit seinem Problem dennoch an 

den Konstrukteur herangetreten, so ist es nach Auffassung 

der Kammer hOchst fraglich, ob der Konstrukteur von dem 

ihm bei der Anlagenpianung vertrauten Analogieverfahren 

in dem Sinne Gebrauch gemacht hatte, dag er dem 

Betriebsingenieur eine Anregung zur Einstellung einer in 

der Produktion befindlichen Spannmaschine nach dem 

Prinzip der Ubertragung von Versuchsergebnissen an einern 

Simulationsmodell auf eine GroJausführung vermittelt 

hãtte. 

Da der Aufbau einer logischen Gedankenkette zum Nachweis 

dafür, dag der Stand der Technik gemag der Entgegen-

haltung hIKr011N  in Verbindung mit der US-A--4 017 722 zum 

Gegenstand des Anspruchs 1 führt, mit, wie vorstehend 

dargelegt, erheblichen Zweifeln belastet ist, konunt die 

Kainmer zu der Auffassung, dag dieser Stand der Technik 

dem Fachmann den Gegenstand des Anspruchs 1 nicht 

nahegelegt hat. 

4.6 	Die Vorinstanz hat zur StUtzung ihrer Argumentation 

mangeinder erfinderischer Tàtigkeit auJerdem ausgefuhrt, 

es entspreche dem Qblichen Handein des Fachinanns, in 

einem Produktionsbetrieb vor dem Anfahren einer 

Verarbeitungsanlage eine Probe des zu behandeinden Gutes 

zu nebmen und im Labor zu untersuchen. Als Beispiele 

wurden die Stahianalyse zum Einstellen der 

Walzbedingungen in einern Walzwerk und die Rohstoffanalyse 

vor der Verarbeitung von Kunststoff genannt. 

Zunächst ist zu bemerken, daE die Vorinstanz hierzu keine 

Belege angegeben hat, so da das diesbezugliche Argument 

seitens der Kammer nicht nachprUfbar ist. Die genannten 
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Beispiele für die Durchführung von Vorversuchen und die 

Verwertung von deren Ergebnissen in der Produktion 

beziehen sich auf die Walzwerkstechnologie bzw. die 

Herstellung von Kunststoffprodukten aus Rohstoff und 

lassen keinen Zusarnrnenhang mit einem Verfahren zum 

Trocknen bzw. Fixieren oder Kondensieren einer Warenbahn 

erkennen. Andererseits sind die angefQhrten Beispiele 

auch nicht so zahireich und so welt Qber unterschiedliche 

Fachgebiete verteilt, dag die Entnahme einer Probe des zu 

verarbeitenden Materials in Verbindung mit der Verwendung 

der Probenanalyse zur Steuerung einer Arbeitsmaschine in 

der Produktion als Aligemeinwissen angesehen werden 

konnte. Mach Auffassung der Kainmer hat der Fachmann keine 

Veranlassung, auf den Fachgebieten der Walzwerks-

technologie bzw. der Herstellung von Kunststoffprodukten 

aus Rohstoff nach LOsungen für die zugrundeliegende, sich 

speziell mit der Wrmebehandlung von Warenbahnen 

befassenden Aufgabe zu suchen. 

	

4.7 	Anspruch 2 unterscheidet sich inhaltlich von Anspruch 1, 

dadurch, dag er im Oberbegriff auf ein Verfahren zum 

Fixieren oder Kondensieren einer Warenbahn gerichtet ist, 

wie es ebenfalls aus der US-A-4 017 722 bzw. der DE-A- 

3 328 557 als bekannt hervorgeht, und dag gemag dem 

kennzeichnenden Teil als warenspezifischer Kennwert 

anstelle des zeitlichen Trocknungsverlaufes das 

Flachengewicht der Warenprobe ermittelt wird. Da dieser 

warenspezifische Kennwert der Probe ebenfalls dazu 

benutzt wird, anhand der im Anspruch 2 angegebenen 

Prozess- und Anlagenkennwerte die Vorschubgeschwindigkeit 

des Warenbahnantriebs zu errechnen und vor Beginri der.  

Warenbahnbehandlung einzustellen, gelten für den 

Gegenstand des Anspruchs 2 hinsichlich der erfinderischen 

Tatigkeit ebenfalls die AusfQhrungen zu Anspruch 1. 

	

4.8 	Die Karnrner hat auch die ubrigen im Recherchenbericht 

genannten Druckschriften daraufhin überprUft, ob diese 

tk 
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eine Anregung enthalten, zur Lehre gemag Anspruch 1 bzw. 

2 zu gelangen, und ist zu dem Ergebnis gekornmen, daZ dies 

nicht der Fall ist. 

4.9 	Aus den vorstehend angegebenen GrUnden folgt, daE die 

Gegenstnde der AnsprUche 1 und 2 auf erfinderischer 

Thtigkeit im Sinne des Artikels 56 EPU beruhen und diese 

AnsprUche gem&S Artikel 52 (1) EPU gewãhrbar sind. 

Die Anspruche 3 bis 11 sind auf besondere Ausgestaltungen 

des Verfahrens nach Anspruch 1 bzw. 2 gerichtet und 

deshaib ebenfalls gewahrbar. 

Die Anderungen der Beschreibung betreffen deren Anpassung 

an die Anspruche im Rabmen der Regel 27 (1) EPU, so daZ 

gegen die Beschreibung ebenfalls kein Einwand besteht. 

Exit scheidungs formel 

Aus diesen Gründexi wird entachieden: 

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. 

Die Sache wird an die erste Instanz mit der Auflage 

zurQckverwiesen, ein Patent mit den in der mUndlichen 

Verhandlung uberreichten Unterlagen zu erteilen. 

Der Geschftsste11enbeamte: 
	 Der Vorsitzende: 

~, rt-- - 
N. Maslin 
	 C.T. Wilson 
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